
Beitragsordnung

Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der Verein Beiträge, die in Form einer
Beitragsordnung durch die Mitgliederversammlung festgelegt wurden.
Zur Aufnahme in den Verein wird eine einmalige Anmeldegebühr von 25 EUR erhoben.

I. Beiträge

Bezeichnung Jahresbeitrag in EUR

Aktive Mitglieder 50,00 €

Ehrenmitglieder beitragsfrei

II. Zahlungsweise

Der Beitrag kann jährlich, halbjährlich oder vierteljährlich erbracht werden.

Zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs werden die Mitglieder gebeten, der Zahlung im
Lastschriftverfahren zuzustimmen.

III. Zahlung nach Kündigung

Mitglieder, die ihren Austritt aus dem Verein erklärt haben, haben ihren Beitrag solange
weiter zu entrichten, bis ihr Austritt gemäß den Bestimmungen der Satzung wirksam wird.

IV. Sozialklausel

Eine Herabsetzung von Beiträgen ist grundsätzlich nicht möglich. In besonderen
persönlichen Fällen entscheidet auf schriftlichen, begründeten Antrag der Vorstand. Dieser
Antrag wird vertraulich behandelt.

V. Familienmitgliedschaft

Kinder vor Vollendung des 18. Lebensjahr können beitragsfrei Vereinsmitglied werden, wenn
mindestens ein zahlendes Elternteil bereits Vereinsmitglied ist. Bei Vollendung des 18.
Lebensjahr wandelt sich die Mitgliedschaft automatisch in eine beitragspflichtige
Mitgliedschaft um.
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